
Behindertenpass im Scheckkartenformat 

 

Die Vorderseite der Scheckkarte enthält u.a. die persönlichen Daten 
des Inhabers bzw. der Inhaberin, das Datum der Ausstellung sowie den 
Grad der Behinderung.  

Der ebenfalls auf der Vorderseite angebrachte QR-Code ermöglicht 
Menschen mit Behinderung, auf der Homepage des 
Sozialministeriumservice nähere Informationen zum Behindertenpass und 
den einzelnen Zusatzeintragungen abzurufen. 

 

Auf der Rückseite der Scheckkarte werden vorliegende 
Zusatzeintragungen größtenteils in Form von Piktogrammen 
vorgenommen. Die vorgesehenen Piktogramme wurden mit 
Vertreter/innen der Behindertenorganisationen abgestimmt. 

Lediglich in jenen Fällen, in denen kein aussagekräftiges Piktogramm zur 
Verfügung steht (z. B. bei der Eintragung „Osteosynthesematerial“) erfolgt 
die Vornahme der Zusatzeintragung mittels eines Schriftzuges.  



Alle Eingaben sowie die Ausstellung des Behindertenpasses sind 
gebührenfrei. Der Behindertenpass kann als Nachweis der Behinderung für 
Vergünstigungen und steuerliche Vorteile verwendet werden. 

Wer bekommt den Behindertenpass? 
Anspruch auf einen Behindertenpass haben Personen mit einem Grad der 
Behinderung (GdB) oder einer Minderung der Erwerbsfähigkeit (MdE) von 
mindestens 50 %, die in Österreich ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt haben. 

Wie erhält man den Behindertenpass? 

Den Antrag stellen Sie beim Sozialministeriumservice.   

Dem Antrag beizulegen sind 

• ein färbiges EU-Passbild nach den geltenden ICAO Vorschriften 
• aktuelle medizinische Unterlagen z.B. Befunde in Kopie 
• Meldezettel in Kopie 

Der Antrag und die Ausstellung des Behindertenpasses sind kostenlos. 

 
02 Antrag Behindertenpass - Dokument (139 kB)  

Feststellung durch Sachverständige 

Falls noch kein Grad der Behinderung oder eine Minderung der 
Erwerbsfähigkeit nach bundesgesetzlichen Vorschriften festgestellt wurde, 
erfolgt diese Feststellung durch ärztliche Sachverständige beim 
Sozialministeriumservice. Aktuelle medizinische Befunde und Atteste 
sollen in diesem Fall dem Antrag beigelegt werden. 
 
Bei einem Grad der Behinderung von weniger als 50 Prozent wird ein 
abweisender Bescheid erlassen. Ab einem Grad der Behinderung von 25 
Prozent kann ein pauschalierter Steuerfreibetrag beim Finanzamt 
beantragt werden. 

Zusatzeintragungen 
Zusatzeintragungen sind bei Vorliegen der Voraussetzungen auf Antrag im 
Behindertenpass möglich:  

 

https://www.sozialministeriumservice.at/cms/site/attachments/9/4/9/CH0053/CMS1455313602631/behindertenpass_antrag_bundesweit_03_2017.doc
https://www.bmf.gv.at/steuern/familien-kinder/krankheit-behinderung/aussergewoehnliche-belastungen-bei-behinderungen.html
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